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MaximeMaxime

Jede Jede äärztliche Behandlung bedarf der rztliche Behandlung bedarf der 
Einwilligung des Patienten.Einwilligung des Patienten.

Behandlungsverbote des einwilligungsfBehandlungsverbote des einwilligungsfäähigen higen 
Patienten sind fPatienten sind füür den Arzt verbindlichr den Arzt verbindlich

auch bei objektiv hauch bei objektiv hööchst unvernchst unvernüünftigem Willennftigem Willen
selbst wenn dadurch der Tod herbeigefselbst wenn dadurch der Tod herbeigefüührt wird     hrt wird     
z.B. keine Einwilligung in kz.B. keine Einwilligung in küünstliche Beatmungnstliche Beatmung



Konsequenzen bei MissachtungKonsequenzen bei Missachtung

Strafbarkeit wegen Strafbarkeit wegen 
KKöörperverletzung,rperverletzung,
§§§§ 223 ff StGB223 ff StGB
SchadensersatzpflichtSchadensersatzpflicht
nach nach §§§§ 823 ff BGB823 ff BGB

=> Einwilligung einholen!!!=> Einwilligung einholen!!!



EinwilligungsfEinwilligungsfäähigkeithigkeit

EinwilligungsfEinwilligungsfäähig ist, werhig ist, wer
–– nach entsprechender umfassender nach entsprechender umfassender 
äärztlicher Aufklrztlicher Aufkläärung und Beratung rung und Beratung ––
Art, Bedeutung und TragweiteArt, Bedeutung und Tragweite
der Behandlung zu erfassen und danach der Behandlung zu erfassen und danach 
zu entscheiden vermag.zu entscheiden vermag.



Wann kann ein VolljWann kann ein Volljäähriger dazu hriger dazu 
nicht in der Lage sein?nicht in der Lage sein?

im Notfall wegen Bewusstlosigkeit,im Notfall wegen Bewusstlosigkeit,
bei fortgeschrittener Demenz, bei fortgeschrittener Demenz, 
bei einer schweren psychischen bei einer schweren psychischen 
Erkrankung, Erkrankung, 
wegen erheblicher geistiger Behinderung,wegen erheblicher geistiger Behinderung,
wegen wegen intraoperativerintraoperativer Notwendigkeit der Notwendigkeit der 
ÄÄnderung oder Erweiterung des Eingriffs nderung oder Erweiterung des Eingriffs 
(z.B. Magenresektion geplant/(z.B. Magenresektion geplant/intraoperativintraoperativ
Pankreastumor Pankreastumor –– PankreasPankreas--SplenektomieSplenektomie))



Feststellen der Feststellen der 
EinwilligungsfEinwilligungsfäähigkeithigkeit



Bei fehlender Bei fehlender EinwilligungsfEinwilligungsfäähgkeithgkeit 
des Patienten: Stellvertretende des Patienten: Stellvertretende 

EinwilligungEinwilligung

Als Stellvertreter kommen nur in Betracht:Als Stellvertreter kommen nur in Betracht:
BevollmBevollmäächtigte (Vorsorgevollmacht)chtigte (Vorsorgevollmacht)
vormundschaftsgerichtlich bestellte vormundschaftsgerichtlich bestellte 
Betreuer Betreuer 



Achtung!Achtung!

AngehAngehöörige nur als rige nur als 
BevollmBevollmäächtigte oder bestellte Betreuer !chtigte oder bestellte Betreuer !



Wenn stellvertretende Einwilligung Wenn stellvertretende Einwilligung 
nicht mnicht mööglich istglich ist

(weil kein Bevollm(weil kein Bevollmäächtigter/Betreuer chtigter/Betreuer 
vorhanden ist oder dieser vorhanden aber vorhanden ist oder dieser vorhanden aber 

nicht erreichbar ist)nicht erreichbar ist)

MaMaßßnahmen hnahmen häängen vom Grad der ngen vom Grad der 
Dringlichkeit der Behandlung ab! Dringlichkeit der Behandlung ab! 

Kein Eilfall?            Eilfall?               Notfall?Kein Eilfall?            Eilfall?               Notfall?



Kein EilfallKein Eilfall
(z.B. (z.B. V.aV.a. . AlkoholabususAlkoholabusus und Einwilligungsfund Einwilligungsfäähigkeit daher higkeit daher 

fraglich; indizierte Behandlung nicht dringlich)fraglich; indizierte Behandlung nicht dringlich)

Keine Behandlung!Keine Behandlung!
Anregung einer Betreuerbestellung beim Anregung einer Betreuerbestellung beim 
zustzustäändigen Vormundschaftsgericht ndigen Vormundschaftsgericht 
(Amtsgericht; in W(Amtsgericht; in Wüürttemberg Notariat)rttemberg Notariat)



EilfallEilfall

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
MaMaßßregel beim zustregel beim zustäändigen Amtsgericht ndigen Amtsgericht 
nach nach §§§§ 1846, 1908 i BGB 1846, 1908 i BGB 

Praxis: Anruf beim VormundschaftsrichterPraxis: Anruf beim Vormundschaftsrichter



NotfallNotfall

Entscheidend ist der mutmaEntscheidend ist der mutmaßßliche Willeliche Wille
Zur Feststellung sind alle erreichbaren Zur Feststellung sind alle erreichbaren 
Erkenntnisquellen heranzuziehen z.B. Erkenntnisquellen heranzuziehen z.B. 
AngehAngehöörige, frrige, früühere here ÄÄuußßerungenerungen



GefGefäährliche oder endghrliche oder endgüültige ltige 
äärztliche Marztliche Maßßnahmennahmen

...wenn die begr...wenn die begrüündete Gefahr besteht, dass der Betreute ndete Gefahr besteht, dass der Betreute 
auf Grund der Maauf Grund der Maßßnahme stirbt oder einen schweren nahme stirbt oder einen schweren 
und lund läänger dauernden gesundheitlichen Schaden nger dauernden gesundheitlichen Schaden 
erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maerleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßßnahme nur nahme nur 
durchgefdurchgefüührt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr hrt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist (verbunden ist (§§ 1904 BGB):1904 BGB):

z.B. z.B. 
riskante Operationen, riskante Operationen, 
Amputationen, Amputationen, 
Medikationen mit schwerwiegenden NebenwirkungenMedikationen mit schwerwiegenden Nebenwirkungen

=>Genehmigung der Einwilligung des Stellvertreters durch   =>Genehmigung der Einwilligung des Stellvertreters durch   
Vormundschaftsgericht. Vormundschaftsgericht. 



Spannungsfeld bei Spannungsfeld bei 
lebenserhaltenden oder lebenserhaltenden oder 

verlverläängernden Mangernden Maßßnahmennahmen

z.B. Beatmung, kz.B. Beatmung, küünstliche Ernnstliche Ernäährung (PEG), Bluttransfusionhrung (PEG), Bluttransfusion

Berufsethos des ArztesBerufsethos des Arztes Grenzen des Grenzen des 
rechtlich Erlaubtenrechtlich Erlaubten

SelbstbestimmungSelbstbestimmung
des Patienten des Patienten 

(Patientenverf(Patientenverfüügung)gung)



Derzeitige RechtslageDerzeitige Rechtslage

MaMaßßgebliche Prgebliche Präägung durch die gung durch die 
Entscheidung des 12. Zivilsenates des Entscheidung des 12. Zivilsenates des 
BGH vom 17.03.2003BGH vom 17.03.2003

Danach gelten folgende GrundsDanach gelten folgende Grundsäätze:tze:



Die Die „„1. Entscheidungsstufe1. Entscheidungsstufe““ 
liegt beim Arztliegt beim Arzt

Die Frage, ob eine lebensverlDie Frage, ob eine lebensverläängernde/ngernde/--
erhaltende Maerhaltende Maßßnahme angeboten wird, nahme angeboten wird, 
hat hat allein der Arztallein der Arzt zu entscheidenzu entscheiden
Der Arzt wird die (oft von AngehDer Arzt wird die (oft von Angehöörigen rigen 
gewgewüünschte) Behandlung nicht anbieten, nschte) Behandlung nicht anbieten, 
wenn sie nach seiner Auffassung von wenn sie nach seiner Auffassung von 
vornherein nicht indiziert, sinnlos vornherein nicht indiziert, sinnlos 
geworden oder aus sonstigen Grgeworden oder aus sonstigen Grüünden nden 
nicht mnicht mööglich istglich ist



„„2. Stufe2. Stufe““: der Arzt h: der Arzt häält die lt die 
Behandlung fBehandlung füür indiziertr indiziert

Wieder ist zu unterscheidenWieder ist zu unterscheiden

ein Betreuer/Bevollmein Betreuer/Bevollmäächtigter ist nicht chtigter ist nicht 
vorhanden vorhanden 
ein Betreuer/Bevollmein Betreuer/Bevollmäächtigter ist vorhandenchtigter ist vorhanden



Kein Stellvertreter:Kein Stellvertreter:

Der Arzt hat auf frDer Arzt hat auf früüher geher geääuußßerten Willen erten Willen 
des Patienten des Patienten 

-- z.B. in einer Patientenverfz.B. in einer Patientenverfüügung gung --
zurzurüückzugreifenckzugreifen

Wenn nicht mWenn nicht mööglich, hat der Arzt den glich, hat der Arzt den 
mutmamutmaßßlichen Willen zu ermittelnlichen Willen zu ermitteln

-- z.B. durch Befragung Angehz.B. durch Befragung Angehööriger riger --



Stellvertreter vorhandenStellvertreter vorhanden

Arzt und Betreuer sind sich einig: Arzt und Betreuer sind sich einig: 
MaMaßßnahme erfolgt entsprechend dem nahme erfolgt entsprechend dem 
gefundenen Ergebnisgefundenen Ergebnis
Arzt und Betreuer sind sich nicht einig: Arzt und Betreuer sind sich nicht einig: 
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts Entscheidung des Vormundschaftsgerichts 
ist einzuholenist einzuholen



ZweifelsfZweifelsfäällelle

Ist der Arzt im ZweifelIst der Arzt im Zweifel
üüber die Indikation der Maber die Indikation der Maßßnahmenahme
üüber den mutmaber den mutmaßßlichen Willen des Patienten lichen Willen des Patienten 

ist er auf der rechtlich ist er auf der rechtlich „„sicheren Seitesicheren Seite““, , 
wenn der die Behandlung anbietet:wenn der die Behandlung anbietet:

entweder stimmt der Betreuer zuentweder stimmt der Betreuer zu
oder das Vormundschaftsgericht entscheidetoder das Vormundschaftsgericht entscheidet



Wirkung der PatientenverfWirkung der Patientenverfüügunggung

theoretische Verbindlichkeit:theoretische Verbindlichkeit:

Die wirksame PatientenverfDie wirksame Patientenverfüügung bindet gung bindet 
Arzt und Betreuer!Arzt und Betreuer!



Wirkung der PatientenverfWirkung der Patientenverfüügunggung

Die Frage der praktischen Verbindlichkeit Die Frage der praktischen Verbindlichkeit 
ererööffnet das eigentliche Problemfeld der ffnet das eigentliche Problemfeld der 

PatientenverfPatientenverfüügung:gung:

Die Frage der Umsetzung der VerfDie Frage der Umsetzung der Verfüügung gung 
kann kann ÄÄrzte wie Angehrzte wie Angehöörige in rige in 

schwerwiegende Gewissenskonflikte schwerwiegende Gewissenskonflikte 
ststüürzenrzen



Die drei wesentlichen Fragen:Die drei wesentlichen Fragen:

1.1. Passt die VerfPasst die Verfüügung auf die konkrete gung auf die konkrete 
Situation?Situation?

2.2. Ist die in der VerfIst die in der Verfüügung verlangte gung verlangte 
MaMaßßnahme nahme üüberhaupt erlaubt?berhaupt erlaubt?

3.3. Ist der Arzt gegen sein Gewissen Ist der Arzt gegen sein Gewissen 
„„maschinengleichmaschinengleich““ an die Verfan die Verfüügung gung 
gebunden?gebunden?



1. Passt die Verf1. Passt die Verfüügung auf die gung auf die 
konkrete Situation?konkrete Situation?

Festzustellen ist in jedem Einzelfall:Festzustellen ist in jedem Einzelfall:
ist der Wille noch aktuell?ist der Wille noch aktuell?
entspricht die konkrete medizinische Situation entspricht die konkrete medizinische Situation 
üüberhaupt der in der Verfberhaupt der in der Verfüügung gung 
beschriebenen?beschriebenen?
meint die Verfmeint die Verfüügung die konkret in Frage gung die konkret in Frage 
stehende Mastehende Maßßnahme?nahme?



2. Grenzen der Rechtsordnung 2. Grenzen der Rechtsordnung 

Verlangt die PatientenverfVerlangt die Patientenverfüügung aktive gung aktive 
Sterbehilfe, ist sie nicht verbindlich!    Sterbehilfe, ist sie nicht verbindlich!    
BGH: BGH: „„Das Zivilrecht kann nicht erlauben, Das Zivilrecht kann nicht erlauben, 
was das Strafrecht verbietet.was das Strafrecht verbietet.““
Die PatientenverfDie Patientenverfüügung bindet nur dann, gung bindet nur dann, 
wenn das Grundleiden einen irreversiblen wenn das Grundleiden einen irreversiblen 
und tund töödlichen Verlauf angenommen hat.dlichen Verlauf angenommen hat.



3. Gewissensfreiheit des Arztes3. Gewissensfreiheit des Arztes
„„Auch werde ich niemandem ein tAuch werde ich niemandem ein töödliches Gift dliches Gift 
geben, auch nicht wenn ich darum gebeten geben, auch nicht wenn ich darum gebeten 
werde, und ich werde auch niemanden dabei werde, und ich werde auch niemanden dabei 
beratenberaten““ (Hippokrates)(Hippokrates)

„„Ein Arzt, der, seinem Eid und Berufsethos Ein Arzt, der, seinem Eid und Berufsethos 
verpflichtet, in dem Bemverpflichtet, in dem Bemüühen Kranke zu heilen hen Kranke zu heilen 
die Behandlung eines Menschen in Kenntnis die Behandlung eines Menschen in Kenntnis 
einer Patientenverfeiner Patientenverfüügung gung üübernimmt, wird damit bernimmt, wird damit 
noch nicht zu einem willenlosen Spielball dieser noch nicht zu einem willenlosen Spielball dieser 
VerfVerfüügung, bar jeden gung, bar jeden äärztlichen Gewissensrztlichen Gewissens““ 
(OLG M(OLG Müünchen, Urteil vom 31.01.2002)nchen, Urteil vom 31.01.2002)



AusblickAusblick

Eine gesetzliche Regelung der Eine gesetzliche Regelung der 
PatientenverfPatientenverfüügung steht bevor.gung steht bevor.
Divergenz der Meinung der Fraktionen Divergenz der Meinung der Fraktionen 
besteht vor allem zur Reichweite der besteht vor allem zur Reichweite der 
PatientenverfPatientenverfüügung (soll sie auch gelten gung (soll sie auch gelten 
im Falle nicht tim Falle nicht töödlicher irreversibler dlicher irreversibler 
Erkrankung?)Erkrankung?)



Gesetzliche Regelung, die LGesetzliche Regelung, die Löösung sung 
aller Probleme?aller Probleme?

Die Normierung der PatientenverfDie Normierung der Patientenverfüügung gung 
wird in der Praxis die Kernproblematik wird in der Praxis die Kernproblematik 
wohl kaum verwohl kaum veräändern: Die Verfndern: Die Verfüügung gung 
bleibt eine Willensbleibt eine Willensääuußßerung, die immer erung, die immer 
der Auslegung zugder Auslegung zugäänglich ist.nglich ist.
Auch in Zukunft wird Auch in Zukunft wird –– egal wie die egal wie die 
gesetzliche Regelung ausfallen wird gesetzliche Regelung ausfallen wird –– der der 
wirkliche Wille des Patienten zu erforschen wirkliche Wille des Patienten zu erforschen 
sein.sein.



EndeEnde
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